
ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN DER ESPERA-WERKE GMBH, STAND 9/2014 

1. Allgemeines und Geltungsbereich 
1.1 Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend 
„AVB“) kommen zur Verwendung gegenüber Unternehmern 
(§ 14 BGB), juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich - rechtlichen Sondervermögen. Die AVB gelten 
insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die 
Lieferung beweglicher Sachen (im Folgenden auch: „Ware“), 
ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder 
bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 651 BGB). Die AVB gelten 
in ihrer jeweiligen Fassung als Rahmenvereinbarung auch für 
künftige Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung 
beweglicher Sachen mit demselben Besteller, ohne dass wir 
in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten; über 
Änderungen unserer AVB werden wir den Besteller in diesem 
Fall unverzüglich informieren. Unsere AVB gelten ausschließ-
lich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers werden nur 
dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung 
ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfor-
dernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir 
in Kenntnis der AGB des Bestellers die Lieferung an ihn vor-
behaltlos ausführen.  
1.2 Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit 
dem Besteller (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen 
und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 
AVB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftli-
cher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßge-
bend. 
1.3 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach 
Vertragsschluss vom Besteller uns gegenüber abzugeben 
sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von 
Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. 
1.4 Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben 
nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klar-
stellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie 
in diesen AVB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich 
ausgeschlossen werden. 
1.5 Bei Auslandgeschäften ist der Besteller für die Einhaltung 
der im Bestimmungsland geltenden Importbestimmungen 
verantwortlich, soweit im Einzelvertrag nichts Gegenteiliges 
vereinbart ist.  
 
2. Vertragsschluss 
2.1 Unsere Angebote sind stets freibleibend und unverbind-
lich. Dies gilt auch, wenn wir dem Besteller technische Doku-
mentationen (z.B. Zeichnungen, Abbildungen, Kalkulationen, 
Verweisungen auf DIN-Normen technischer Daten) sowie 
Gewichts-, Maß- und Leistungsbeschreibungen – auch in 
elektronischer Form – überlassen haben, an denen wir uns 
Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten und die Dritten 
nicht zugänglich gemacht werden dürfen.  
2.2 Die Bestellung der Ware durch den Besteller gilt als ver-
bindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung 
nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsan-
gebot innerhalb von 2 Wochen nach seinem Zugang bei uns 
anzunehmen. 
2.3 Die Annahme kann entweder schriftlich (z.B. durch Auf-
tragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den 
Besteller erklärt werden.  
 
3. Preise und Zahlungsbedingungen 
3.1 Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise, und 
zwar einschließlich Verladung ab Werk oder Lager. Alle sons-
tigen Kosten, wie z.B. Verpackung, Fracht, Zölle, Montage, 
Versicherungsprämien etc. sowie die gesetzliche Mehr-
wertsteuer werden zusätzlich berechnet; im Übrigen gilt Ziffer 
5.4. 
3.2 Mangels anders lautender schriftlicher Vereinbarung ist 
Zahlung binnen 8 Tagen nach Rechnungsdatum und Liefe-
rung bzw. Abnahme der Ware ohne Abzug fällig und zu zah-
len. Bei Verträgen mit einem Lieferwert von mehr als 

EUR 30.000,00 sind wir jedoch berechtigt, eine Anzahlung in 
Höhe von 30 % des Kaufpreises zu verlangen. Die Anzahlung 
ist fällig und zu zahlen innerhalb von 14 Tagen ab Rech-
nungsstellung. 
3.3 Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Besteller 
in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum je-
weils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. 
Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsscha-
dens bleibt vorbehalten. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser 
Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 
HGB) unberührt. 
3.4 Falls nach Vertragsschluss erkennbar wird, dass sich die 
Vermögensverhältnissen des Bestellers wesentlich ver-
schlechtern (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens) und hierdurch unser Anspruch auf die Gegenleis-
tung gefährdet wird, sind wir nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten zur Leistungsverweigerung und zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt (§ 321 BGB).  
3.5 Dem Besteller stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehal-
tungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig 
festgestellt oder unbestritten ist. 
 
4. Lieferfristen und -termine, Teillieferungen 
4.1 Die Lieferfrist wird im Einzelfall vereinbart bzw. von uns 
bei Annahme der Bestellung angegeben. Die Einhaltung der 
Lieferfrist setzt voraus, dass alle kaufmännischen und techni-
schen Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt sind, 
der Besteller alle ihm obliegenden Verpflichtungen, wie z.B. 
Beibringung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen 
oder, soweit vereinbart, die Leistung einer Anzahlung, erfüllt 
hat und der Besteller innerhalb der Lieferfrist keine Änderun-
gen in der Ausführung der Ware verlangt; in diesen Fällen 
verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Dies gilt nicht, 
soweit wir die Verzögerung zu vertreten haben.  
4.2 Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir 
nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können (Nichtver-
fügbarkeit der Leistung), werden wir den Besteller hierüber 
unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, 
neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der 
neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz 
oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits er-
brachte Gegenleistung des Bestellers werden wir unverzüg-
lich erstatten. Als Fälle der Nichtverfügbarkeit der Leistung in 
diesem Sinne gelten insbesondere die nicht rechtzeitige 
Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein 
kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, weder 
uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im 
Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind, sowie solche 
Umstände, die wir mit der nach den Umständen des Falles 
zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden und bei Vertragsschluss 
nicht voraussehen können, z.B. Krieg, währungs- und han-
delspolitische oder sonstige hoheitliche Maßnahmen, innere 
Unruhen, terroristische Anschläge, Naturgewalten, Feuer, 
Streiks, Aussperrungen, unverschuldete Nichtbelieferung mit 
Vormaterial, Verkehrs- und Betriebsstörungen und sonstigen 
Fälle höherer Gewalt.  
4.3 Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mah-
nung durch den Besteller erforderlich.  
4.4 Teillieferungen sind zulässig, wenn die Teillieferung für 
den Besteller im Rahmen des vertraglichen Bestimmungs-
zwecks verwendbar ist, die Lieferung der restlichen bestellten 
Ware sichergestellt ist und dem Besteller hierdurch kein er-
heblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen 
(es sei denn, wir erklären uns zur Übernahme dieser Kosten 
bereit). 
 
5. Versand- und Gefahrenübergang, Transport- und Ver-
packungsbestimmungen 
5.1 Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort 
ist. Auf Verlangen und Kosten des Bestellers wird die Ware 
an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungs-
kauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir 
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berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transport-
unternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestim-
men.  
5.2 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Überga-
be auf den Besteller über. Beim Versendungskauf geht je-
doch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr 
bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den 
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung 
bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme 
vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. 
Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die 
gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entspre-
chend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn 
der Besteller im Verzug der Annahme ist. 
5.3 Kommt der Besteller in Annahmeverzug, unterlässt er 
eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Liefe-
rung aus anderen, vom Besteller zu vertretenden Gründen, so 
sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Scha-
dens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu 
verlangen. Hierfür berechnen wir eine pauschale Entschädi-
gung in Höhe von 0,1 % des Wertes der nicht abgenomme-
nen Ware pro Kalendertag, maximal jedoch 5 %, beginnend 
mit der Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – mit der 
Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware. Der Nachweis 
eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche 
(insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene 
Entschädigung, Rücktritt) bleiben unberührt; die Pauschale ist 
aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem 
Besteller bleibt der Nachweis gestattet, dass uns überhaupt 
kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorste-
hende Pauschale entstanden ist. 
5.4 Beim Versendungskauf (Ziffer 5.1) trägt der Besteller die 
Transportkosten ab Lager. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern 
und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Besteller. Trans-
portversicherungen werden von uns nur aufgrund besonderer 
schriftlicher Vereinbarung für den Besteller und auf dessen 
Rechnung abgeschlossen. Mangels besonderer schriftlicher 
Vereinbarung wird die Ware unverpackt geliefert. Wurde 
Verpackung vereinbart, so erfolgt diese grundsätzlich in han-
delsüblicher Weise gegen Aufpreis. Besondere Verpackungs-
vorschriften und -anforderungen sind uns mitzuteilen. Trans-
port- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der 
Verpackungsverordnung nehmen wir nicht zurück, sie werden 
Eigentum des Bestellers. 
 
6. Eigentumsvorbehalt  
6.1 Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärti-
gen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und 
einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderun-
gen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren 
vor. 
6.2 Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen 
vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen 
weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet 
werden. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigun-
gen der Ware durch Dritte muss uns der Besteller unverzüg-
lich schriftlich benachrichtigen. 
6.3 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbeson-
dere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir be-
rechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag 
zurückzutreten und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbe-
halts und des Rücktritts herauszuverlangen. Zahlt der Bestel-
ler den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur 
geltend machen, wenn wir dem Besteller zuvor erfolglos eine 
angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine 
derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften 
entbehrlich ist. 
6.4 Der Besteller ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt 
stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang 

weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall 
gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen. 
a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verar-
beitung, Vermischung oder Verbindung unserer Waren ent-
stehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als 
Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung 
oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht 
bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der 
Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbun-
denen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis 
das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte 
Ware. 
b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnis-
ses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Besteller 
schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Mitei-
gentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit 
an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Ziffer 6.2 
genannten Pflichten des Bestellers gelten auch in Ansehung 
der abgetretenen Forderungen. 
c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Besteller neben 
uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht 
einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflich-
tungen uns gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug 
gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
gestellt ist und kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfähig-
keit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, 
dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und 
deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen 
Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt 
und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 
d) Übersteigt der realisierbare Wert der für uns bestehenden 
Sicherheiten unsere Forderungen um insgesamt 10 %, so 
sind wir auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe 
von Sicherheiten unserer Wahl verpflichtet. 
6.5 Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbe-
halts gemäß Ziffer 6 unterliegen dem Recht am jeweiligen 
Belegenheitsort der Ware, soweit danach die getroffene 
Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig 
oder unwirksam ist. Falls der Eigentumsvorbehalt oder die 
Vorausabtretung im Rahmen des verlängerten Eigentumsvor-
behalts entsprechend den Gesetzen des Landes, in das 
unsere Ware verbracht wird, nicht anerkannt werden oder 
unwirksam sind, so gilt die nach den Gesetzen dieses Landes 
zulässige und bestmögliche Sicherung unseres Rechts als 
vereinbart. Der Besteller ist verpflichtet, alle für die Wirksam-
keit dieser Sicherung erforderlichen Maßnahmen und rechtli-
che Schritte einzuleiten und durchzuführen. 
 
7. Mängelrüge und Rechte des Bestellers bei Mängeln 
7.1 Für die Rechte des Bestellers bei Sach- und Rechtsmän-
geln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie un-
sachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) 
gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im Nachfolgen-
den nichts anderes bestimmt ist.  
7.2 Die Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass 
er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten 
(§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der 
Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon 
unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich 
gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt, 
wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der An-
zeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und 
Rügepflicht hat der Besteller offensichtliche Mängel (ein-
schließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei 
Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier 
zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige 
genügt. Versäumt der Besteller die ordnungsgemäße Unter-
suchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den 
nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. 
7.3 Mängelansprüche des Bestellers bestehen auch nicht 
a) bei Störungen und Schäden infolge Nichtbeachtung der 
Bedienungsanleitung für unsere Geräte oder sonstiger un-
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sachgemäßer Verwendung und Behandlung (z.B. falscher 
Stromzuführung), 
b) bei Eingriffen oder Veränderungen, die nicht durch unser 
Fachpersonal vorgenommen werden,  
c) bei anwendungsbedingter Abnutzung von Verschleißteilen 
(z.B. Antriebsriemen, Transportbandgurten, Thermodruckern), 
d) bei vorzeitiger Abnutzung von Verschleißteilen, sofern dies 
auf Verwendung von ungeeigneten Betriebsmitteln oder 
Hilfsmaterialien (z.B. minderwertiges Papier bei Thermodru-
ckern) zurückzuführen sind. Bei Verwendung nicht von uns 
empfohlenen Materials behalten wir uns vor, dieses auf seine 
Geeignetheit hin zu überprüfen,  
e) beim Verkauf gebrauchter Ware.  
7.4 Ist die gelieferte Ware mangelhaft, können wir zunächst 
wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels 
(Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien 
Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfül-
lung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, 
bleibt unberührt. 
7.5 Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon 
abhängig zu machen, dass der Besteller den fälligen Kauf-
preis bezahlt. Der Besteller ist jedoch berechtigt, einen im 
Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises 
zurückzubehalten. 
7.6 Der Besteller hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung 
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere 
die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. 
Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Besteller die mangel-
hafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzuge-
ben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der 
mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir 
ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren. 
7.7 Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderli-
chen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Ar-
beits- und Materialkosten (nicht: Ausbau- und Einbaukosten), 
tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich 
jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Bestellers als 
unberechtigt heraus, können wir die hieraus entstandenen 
Kosten vom Besteller ersetzt verlangen. 
7.8 In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssi-
cherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat 
der Besteller das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und 
von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendun-
gen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme sind 
wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichti-
gen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir be-
rechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach den 
gesetzlichen Vorschriften zu verweigern. 
7.9 Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz bzw. Er-
satz vergeblicher Aufwendungen bestehen nur nach Maßga-
be von Ziffer 8 und sind im Übrigen ausgeschlossen. 
 
8. Allgemeine Haftungsbegrenzung 
8.1 Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfol-
genden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei 
einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen 
Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. 
8.2 Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei 
einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur 
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, 
b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Ver-
tragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung 
jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schadens begrenzt. 
8.3 Die sich aus Ziffer 8.2 ergebenden Haftungsbeschrän-
kungen gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig ver-
schwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der 

Ware übernommen haben. Das Gleiche gilt für Ansprüche 
des Bestellers nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 
9. Verjährung 
9.1 Die Verjährungsfrist für sämtliche Ansprüche des Bestel-
lers, insbesondere auf Grund von Sach- und Rechtsmängeln, 
beträgt ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme ver-
einbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.  
9.2 Unberührt bleiben gesetzliche Sonderregelungen für 
dingliche Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Absatz 1 Nr. 1 
BGB) bei Arglist des Verkäufers (§ 438 Absatz 3 BGB) und 
für Ansprüche im Lieferantenregress bei Endlieferung an 
einen Verbraucher (§ 479 BGB). 
9.3 Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts 
gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadens-
ersatzansprüche des Bestellers, die auf einem Mangel der 
Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen 
gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzel-
fall zu einer kürzeren Verjährung führen. Die Verjährungsfris-
ten des Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall unbe-
rührt. Ansonsten gelten für Schadensersatzansprüche des 
Bestellers gemäß Ziffer 8 ausschließlich die gesetzlichen 
Verjährungsfristen. 
 
10. Softwarenutzung 
10.1 Soweit in der Ware Software enthalten ist, wird dem 
Besteller ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die 
gelieferte Ware einschließlich ihrer Dokumentation zu nutzen. 
Sie wird zur Verwendung auf der dafür bestimmten Ware 
überlassen. Eine Nutzung der Software auf mehr als einem 
System ist untersagt. 
10.2 Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zuläs-
sigen Umfang (§§ 69a ff. UrhG) vervielfältigen, überarbeiten, 
übersetzen oder von dem Objektcode in den Quellcode um-
wandeln. Der Besteller verpflichtet sich, Herstellerangaben – 
insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu entfernen oder 
ohne unsere vorherige ausdrückliche Zustimmung zu verän-
dern.  
10.3 Alle sonstigen Rechte an der Software und den Doku-
mentationen einschließlich der Kopien bleiben beim Lieferer 
bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizen-
zen ist nicht zulässig. 
 
11. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 
Ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand ist 
Duisburg. Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches 
Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.  
 
12. Personenbezogene Daten 
Der Besteller nimmt davon Kenntnis, dass wir Daten aus dem 
Vertragsverhältnis nach § 28 BDSG zum Zwecke der Daten-
verarbeitung speichern und uns das Recht vorbehalten, die 
Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten 
(z.B. Versicherungen) zu übermitteln. 


